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Das dauerhafte Abstellen von nicht länger in Gebrauch befindlichen oder defekten Altfahrrädern 
stößt auch in Mietshäusern oftmals auf das Unverständnis von Mitbewohnern und Vermietern. 
Letztere sind auf Grundlage vertraglicher und / oder öffentlich-rechtlicher Bestimmungen mitun-
ter sogar zu einer Entfernung solcher „Fahrradleichen“ (vgl. Kettler) verpflichtet. Nachfolgend 
werden die zivilrechtlichen Rahmenbedingungen einer durch den jeweiligen Vermieter durchge-
führten bzw. veranlassten Entsorgung solcher Altfahrräder allgemein und überblicksartig darge-
stellt. Hierbei soll auch summarisch die Frage beleuchtet werden, ob insoweit zwischen Mietver-
hältnissen mit und ohne entsprechende vertragliche oder hausordnungsrechtliche Regelungen zu 
differenzieren ist.  

Grundsätzlich stehen die auf Gemeinschaftsflächen (insb. Hausflur, Innenhof, Durchfahrt) abge-
stellten Fahrräder im Eigentum der jeweiligen Mieter. Ihnen steht insoweit die alleinige Verfü-
gungsmacht zu (vgl. § 903 Satz 1 BGB). Diese sog. Eigentümerbefugnis ist weit auszulegen; sie 
beinhaltet das Recht, „mit der Sache nach Belieben zu verfahren“ (vgl. BGH 2010), sie also unter 
anderem auch verfallen zu lassen (vgl. BGH 2014). Eine zivilrechtliche Zugriffs- und Entsor-
gungsbefugnis des Vermieters besteht demgegenüber nur dann, wenn die jeweiligen Eigentümer 
ihr Eigentum an der Sache zuvor aufgegeben haben (sog. Dereliktion). Eine bewegliche Sache 
wird demnach herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, 
den Besitz der Sache aufgibt (vgl. § 959 BGB). Dies wiederum erfordert nach § 856 Abs. 1 BGB, 
dass die tatsächliche Gewalt über die Sache aufgegeben oder in anderer Weise verloren wird. 
Eine bloße Nichtbenutzung reicht hierfür indes regelmäßig nicht aus (vgl. Fritsche).  

Allein anhand des Umstands, dass ein Fahrrad alt oder defekt ist, einen erheblichen und ggf. un-
wirtschaftlichen Reparaturbedarf aufweist oder längere Zeit ungenutzt Gemeinschaftsflächen blo-
ckiert, ist mithin nicht rechtssicher zu beurteilen, ob der jeweilige Wohnungsmieter die tatsächli-
che Gewalt über sein Fahrrad aufgegeben hat. Maßgeblich ist vielmehr die zivilrechtliche Beur-
teilung der Eigentumslage in jedem Einzelfall. Allerdings wird mitunter gerade im Abschließen 
ein klares Indiz dafür gesehen, dass das jeweilige Fahrrad weiterhin als im Eigentum des Mieters 
stehend anzusehen ist; dies gelte auch für Räder in technisch schlechtem Zustand, denn „die 
Grenze zwischen benutzungsfähig und Wrack“ sei im Einzelfall schwer zu ziehen (vgl. etwa Kett-
ler). Auch die in der Praxis offenbar genutzte Möglichkeit, durch entsprechende Aushänge auf 
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die bevorstehende Entsorgung von alten, nicht mehr benutzen Fahrrädern aufmerksam zu ma-
chen und gleichzeitig innerhalb einer bestimmten Frist die Kennzeichnung genutzter Fahrräder 
zu verlangen, wurde von der Rechtsprechung nicht abschließend beurteilt. Gleichwohl wurde in 
einem Einzelfall entschieden, dass den Vermieter auch dann eine Schadensersatzpflicht trifft, 
wenn dieser nach einem entsprechenden Aushang und unterbliebener Rückmeldung des Mieters 
unbefugt funktionstüchtige Fahrräder entsorgen lässt (vgl. AG Tempelhof-Kreuzberg). Selbst nach 
Beendigung des Mietverhältnisses kann der Vermieter zurückgelassene Fahrräder nicht ohne 
weiteres entsorgen. Vielmehr können auch dann nachwirkende vertragliche Nebenpflichten 
(hier: sog. Obhuts- und Aufbewahrungspflichten) hinsichtlich nicht offensichtlich wertloser Ge-
genstände gelten, die der Mieter bei seinem Auszug zurücklässt (vgl. dazu Streyl m.w.N.). 

Eine andere Bewertung kann sich im konkreten Einzelfall aus dem Mietvertrag oder einer ergän-
zend einbezogenen Hausordnung (vgl. dazu Leist) ergeben. Die bei Wohnraummietverhältnissen 
nur in den Grenzen der §§ 535 ff. BGB gewährleistete (Miet)vertragsfreiheit lässt es insoweit etwa 
grundsätzlich zu, die Benutzung von Allgemeinflächen einzuschränken oder an bestimmte Be-
dingungen zu knüpfen (vgl. Häublein). Auch hausordnungsrechtliche Regelungen, die in der Re-
gel als Allgemeine Geschäftsbedingungen anzusehen sind (vgl. Mayer/Eichel/Klinck) und daher 
einer Überprüfung anhand der verbraucherschützenden Vorschriften der §§ 305 ff. BGB unterlie-
gen, können derartige Bestimmungen vorsehen. Diese dürfen die Mieter nach § 307 Abs. 1 BGB 
aber insbesondere nicht unangemessen benachteiligen. So werden etwa formularmäßige Verbote 
der Benutzung von Innenhöfen, Fluren oder Treppenzugängen zum Abstellen von Fortbewe-
gungsmitteln als problematisch erachtet (vgl. etwa Leist). Entsprechende Einschränkungen oder 
Verbote würden in der Regel auch persönliche Fortbewegungsmittel wie etwa Rollatoren umfas-
sen, was aufgrund der Ausstrahlungswirkung der Grundrechte in das zivilrechtliche Mietverhält-
nis zu einer Unzulässigkeit führen könne (vgl. Leist). 
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